
Ausfertigung 

' 

Landgericht Dresden 

Strafabteilung 

, 

BESCHLUSS 

:-:----·-- -:·- - -- - - ·'-- -- -· ... . 
In dem Strafvollstreckungsverfä-hren gegen 

- --::.. - --·" " - --- ... -.. ~-- -- ... . 

geboren am Staatsangehörigkeit: deutsch, 
derzeit in der Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden 

- Antragsteller -

gegen 

Justizvollzugsanstalt Dresden 
vertr. d. d. Anstaltsleiter 
Hammerweg 30, 01127 Dresden 

. ·- ._,,__ -- · • . 

-Antragsgegnerin-
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3. Der Streitwert wird auf 300,00 EUR festgesetzt. 

Gründe 

1. 

Der Antragsteller ist Inhaftierter in der Justizvollzugsanstalt Dresden, in der eine Gesamtfrei
heitsstrafe von 3 Jahren verbüßt. Strafende ist auf den 05.01.2018 notiert. 

Mt Antragsschreiben vom 17.12.2015, eingegangen beim Landgericht Dresden am 
21.12.2015, wendet sich der Antragsteller gegen eine ablehnende Verbescheidung seitens der 
Antragsgegnerin. 

Dabei steli"fsicnfüfgehcnfr'~$a-cftverhalfdar: - ----- -- ~ --.-·- - -__ _; 

Der Antragsteller beantragte am 17.12.2015 bei der Antragsgegnerin am nämlichen Tag, näm- ·· 
lieh am 17.12.2015, wenige Mnuten mit seiner Familie während der Einschlusszeiten telefo-
nieren zu können. Dieser Antrag wurde durch den zuständigen Abteilungsdienstleiter abge-
lehnt mit der Begründung, dass für Telefonate die Aufschlusszeiten zu nutzen sind. 

Daraufhin richtete der Antragsteller ebenso am 17.12.2015 an die Antragsgegnerin einen An
trag, mit seiner Familie auch während der Aufschlusszeiten telefonieren zu können. Auf die
sem Antrag ist vermerkt, dass es der Antragsteller „nicht einsehe, dass er am Tag nur wenige 
Mnuten mit seiner Familie telefonieren dürfe. Dieser Antrag wurde mit Bescheid vom 
1a122015 mitder Begründung abgelehnt, dass für "telefonate die funschlusszeitzu nutzen 
ist. Eine generelle Genehmigung zum Telefonieren während der Einschlusszeit könne nicht 
erteilt werden. 

Der Aritragsteller trägt diesbezüglich vor, dass es ihm auf Grund der knappen Bemessung der 
Aufschlusszeiten kaum möglich ist, telefonischen Kontakt mit seiner Familie zu halten. 

Auf Grund einer Neuregelung der Einschlusszeiten, geltend ab dem 01.12.2014, haben Inhaf
tierte auf den Regelstationen Aufschluss wochentags von 06.15 Uhr bis 07.00 Uhr, von 11.30 

~- - ·-··--· __ _ Uhr bis 12.00 Uhr, von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr und von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Am Wochen-
__ _ ende--oaei--~gen-=ven-40:.4~H:Jhr~2;{)0.~1-5·:3&-Uffl' bis -17,09-t:J~~. 

Regelung gilt für die Inhaftierten, die keiner Arbeit nachgehen. Inhaftierte, die arbeiten, rücken 
wochentags gegen 06.30 Uhr zur Arbeit aus. Von diesen Inhaftierten wird die Zeit von 15.00 
Uhr bis 15.30 Uhr in der Regel auch zum Duschen genutzt 

Der Antragsteller beantragt, die Rechtswidrigkeit der ablehnenden Verbescheidung der An
tragsgegnerin festzustellen. 

Die Antragsgegnerin beantragt, den Antrag als unbegründet zurückzuweisen. Sie trägt u.a. 
vor, dass der Antragsteller seit dem 25.01. auf einer Väter-Wohngruppe untergebracht sei, auf 
der erweiterte h.1fschlusszeiten gelten und im Übrigen bestünde zur Aufrechterhaltung der so
zialer. Kontakte die Möglichkeit des Besuchsempfangs und des Schriftverkehrs. 
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II. 

Da das .Antragsschreiben des .Antragsteller vom 17.12.2015 datiert, kann sich der Antrag nur 
gegen die ablehnende Verbescheidung im Hinblick auf das Begehr des .Antragstellers, am 
17.12.2015 wenige Mnuten mit seiner Familie während der Einschlusszeiten telefonieren zu 
können, richten. 

Diesbezüglich ist Erledigung eingetreten, da der 17.12.2015 verstrichen ist. 

Des Weiteren ist hier Wiederholungsgefahr anzunehmen, was sich aus den Stellungnahmen 
der .Antragsgegnerin ergibt, die davon auszugehen scheint, allein der Verweis darauf, dass Te
lefonate während der Aufschlusszeiten erfolgen sollten, sei hier ausreichend. Dies ist jedoch 

·-nieht--der--Fatt, ·insbesondere· auctrvor ctem-1-fintergruncr,-ctass dte tnnaftierten · alifaerfRegelsta
tionen kaum Aufschluss haben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch bei der ablehnenden Verbescheidung vom 18.12.2014 
eine Ermessensausübung nicht erkennbar ist. 

Die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen des .Antragstellers fallen nach§ 
121 AfJs. 1 und Abs. ;'. in analoger Anwendung StVollzG der Staatskasse zur Last. 

Über.die Bewilligung der ~~antnagten Prozesskostenhilfe unter Beiordnung von Rechtsanwalt 
··--- ._ --· -· - · . -Sturm hat von daher-im 1. Rechtszug nicht mehr befunden zü werden. .. ·-· . -- .... -

Die Streiwertfestsetzung beruht auf §§ 59, 60, 63 und 65 GKG. 

Tegtmeyer 
Richterin am Landgei"icht 
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